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I:ai)port til ü I I:'" 0 1>. Ü V '.I Ti" tii b.vgitt av kriminalkonst. 

Christen l~rllf'inn OdJetl, Os10 l'olitiK8:r;;n8r. 
-------------------------------------------------------------
l~vh\i6rt i MisjonshotGelet Trondlleim den 17.2.46=GerllaxdPlescl!. 

S~-oberE~urmbunufUhrer,personalia tidli- i 

gere, .tJendt med vitns,:uu:.iv;..net, villig 
til ä forklare seg, formante~ og forkl.: 

1) Das DeutBche ~onsulat in Aalesund ist die polizeiliche 
Meldebehoerde faer die Deutschen in dem betrel1endeu b~~irk. 

Zu ihrer Aufgabe gehoerte diol..:rf'assung aller Deutschen in 
dem bezirk mit einerentsprechenden RU8ckmeldung in das 3eichs 
gebiet, zu dem letzte WOhnort. 

2) Mit dem 1intreflen eines Deutschen in dem ~onsularbezirk. 

wah.rsoneinlioh gemeld~t durch die norwegischen .i: c olizcibenocr­

den an das Aonsulat, scnickte der Konsul dem Deut~ohen eiu 

sogenanntes hleldeblatt Z~, das neben den vollstaendigen Ier- t 
~, 

sonallen die letzten Wonsitze im Reichsgobiet miterfasste. r 
Dazu geh~ren natuerlich. auch die ~?;ehrmeldeangaben) damit ~ 

seinerseits wi.der sogenannte ~hrauslandsmaldeamt benachriOh-1 

tigt werden kann, da.s den DeutSChen bezueglich seiner Hür- I 
pflic.b.t zu. bearbeiten hatte. Es hSllldelt sich natu.erlioh nur I 
u.m eine DeutSChe Wehrpflicht, denn DUX inso-weit be;.:tand ein 

lnters SI;;S daren. In dem vOl'lie-geuden .:Fall Garnard Emil Otto 
Krueger handelt es sioh also um eine Deu.tsche ~ehrp~lichtJ 
die der ßetl'e Ll'ende natuerlich verneien k.ann, wenn er in­
ßwisohen Norwegieoher Staatsangeh~r~ger gvworden 1st. Eine 
reine staatsrechtliche Frage, die mit einer Bewertung nichts 
ßU t~n hat. Es kommt auf den Zeitpunkt an, an dem der Junge 
KxuGger von Deutsohen Be.noerden a~fgefordert worden ist, 
seiner Wehrpfliohtza genaegen. Liegt diese Aufforderung vor 

dem Erwerb der Borwagischen staats8agen.rigkeit und lehnte 
der Krueger die- "ehrpflichtaufforderl1ng ab, ßO wuerde er sich 
str~f~äI gemacht haben. Wurde die Aufforderang naoh dem Er­

werb der ~orwegiachen staatsangeh~rigket erfolgt sein, so ha1r 

te sie rein strafrechtlioh gesenen keine Bedeutung mahr. 

3) Ich vermag es im Augenblick nicht anzugeben, ob es nach 

Deutschem Recht strafbar waere, die konsul~risohen hleldeblät­
zu 

ter nicht zurueoksenden· Die entsprech.enden gesetZlichen Vor-
SOhl'iften wird man in einer Verordnung fJha.,. 1\ "'&:11 n ... ..., ö .... _'l A - -- _1....L· 
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finden koennen. Am besten man scl1laegt nacheinem stichwort­
&rtigen ;:jucnregister uach, dort wird man sicher Hinweise 

finden koennen. 

4) Ich errianere mich an diese Listen, wiea sie vorliegen, 
nicht. ~s ist sicher, das sie meinen D1enstbetrieb passiert 

haben. Wahrscheinlioh werden ~1e an den Beichskomm1ssar oder 
an den .Befehlshaber der Sicuerheitspolizei u.nd des sn weiter­
geleitet worden sein. Weitere s kann ich in dem vorliegenden 
Fall niohts sagen. 

5) Naoh einer entspreohenden Unterhaltung faellt mir der 

lall Elling Aarse th wiede r aiu. Bs handel t sich naoh 

meiner Erinnerung um eine Schwindlerangelegenheit in 
1lesund. ~'a.lkevik verllebte Selbstmord wegen der sChlech­
ten wirtsohaftlichen Lage seines Gesohaeftes. Aarseth 

kaufte dieses Geschaeft von der ~ittwe aus der ßachlass­

masse gegen einen kleinen betrag wider besseres ~i6sen. 
Es war ihm bekaxmt, dass die wirtschaftlichen Vezhaelt­
nisse nicht so schlecht standen,lnsbesonders wegen eines 
faelllgwerdenden Versicherungebetrages, von dem weder 
die Witwe noch die anderenKenntnisse hatten. Es hängt 
hier dieB Sache mit einem gesunkenen Schiff zusammen.Ob 
die norw.Strafverfolgungsbehoerden die Sache aufgegrif­
fen hatten, ist mir nicht mehr erinnerlich,Soweit ioh 
weiss, war Holm interzesiert, dass dar Fall sllfgerollt 
wu.erde- Welche Beweggrunde mussgebend fu.el: ihm waren, 

. kann ich nicht sagen. loh gl~u.be mich zu erl!wern, dass 
er dies Sache sogar dem Relcnskommisear vortrug oder 
einem seiner Herren. Denn ich bekam, so slaube ich mich 
zu erinnern, von Oslo eine Au.fforderung, in dem Fall zu 
berichten, was vorliegt. Sicher habe ioh damals saohge-

maess berichtet und mitgeteilt, dassauaschliesslioh 
norwegisohe Iatezeesen vorliegen, faer die die norwegi­
sohen Strafverfolgungsbehoerden zQstaendig waren. Sicher 
wird Holm insofern interreisert gewesen seinwegen der 
Aalesunder Korruptionsverhaeltnisse, die ioh als .bek~int 
voraussetzen darf. loh kann mich nicht erinnern, dass 
Holm mich direkt angeschrieben hat. Ich weiss nur, dass 
ich diese Vorga.enge,wahracheinlich der :.Bericht meiner 

Aussanstelle Aalemnd, in den Akten des Holm bei mir 
gesehen habe.Wahrscheinlich wizd der SS-Oberstuzmfilb.rez 
Glatt die l..u.sammenhf.H~naA h~"",u" ... lr~~" _.", 
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zeitlung Ghe~ der ~ienststel1e in haleb~nd. 

Diese ~rklaerung Jaba ich so vorsicutig abgegebt unter 

dem Gesiuutspunkt, sie JeQer~Qit beeidig~n zu koennen. 

.Jhr. Odden 
sign. 

Bett avakrift attesteres: 

vorgel~nsen und genehmigt 

Flesch 
aign. 
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